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ten, daß wir weiter seien als andere Kantone, noch, daß das Rezept
für alle gültig sei. Die Entwicklung im Thurgau ist vielleicht ge-
kennzeichnet durch den größeren Rahmen, den uns der Thurgaui-
sehe Heimatverband bietet und damit durch den Rückhalt und das

vielfältigere Echo, das solche Bestrebungen finden dürfen. Wir ste-
hen mir unseren Bestrebungen nicht allein. Dieser Zusammenschluß
ist ja erfolgt aus der Sorge, alles zu tun um eine kulturelle Aus-
powerung des Landes zu verhindern und die ländliche Eigenart und
Eigenleben zu hegen. Darin ist natürlich die büchereitechnische
Seite nur eine Facette aus dem ganzen Geschehen; aber hineinge-
bettet in ein Gesamtbestreben, eine wahre Kultur zu erhalten und
zu pflegen wird sie wichtige Beihilfe leisten können durch Bereit-
stellen guten Lesestoffes zur Vertiefung von Geistes- und Herzens-
bildung, sowie durch wohlabgewogene fachliche Weiterförderung von
Handwerker und Landwirt, Lehrer und Pfarrer, Arbeiter und Ange-
8tellter, Hausfrau und berufstätiger Frau.

DER INTERURBANE LEIHSCHEIN
UND SEINE VERWENDUNG IN BASEL

von Franz Fasolin

In den Minerva-Handbüchern 1. Abt. Bibliotheken, Bd. 3, Schweiz,
bearb. im Auftrag der Vereinigung Schweiz. Bibliothekare von Dr.
Felix Burckhardt, lesen wir u. a.: „Der interurbane Leihverkehr
zwischen größeren und mittleren Bibliotheken ist gut ausgebaut ."

Daß das schweizerische Bibliothekshandbuch, in welchem sein
Verfasser auch die traditionellen Leihregeln festgehalten hat, in die
Periode der Umsatzsteigerung gefallen ist, zeigt unverkennbar die
Bibliotheksstatistik. Die drei nachgenannten Bibliotheken z. B. zähl-
ten allein an eigenen und fremden Suchkarten :

1934 UB Basel 5 034 BPU Genève 2 413 ZB Zürich 4 247
4949 „ „ 16918 „ „ 12248 „ „ 14 530

Konnte diese kaum vorausgesehene Entwicklung und die daraus
resultierenden Mehrarbeiten in den verschiedenen Bibliotheken nur
durch Personalvermehrung kompensiert werden, so war man doch
auch um einen einheitlicheren Leihverkehr bemüht. Am 12. April
1944 erschienen im Nachrichtenblatt der VSB einige Richtlinien und
gaben den Anstoß zur Einführung der einheitlichen Suchkarte. War
auch mit der Forderung „eine Bestellung — eine Suchkarte" ein drin-
gender Wunsch in Erfüllung gegangen, so konnte mit dieser Verbes-
serung die dem Leihverkehr anhaftende Kompliziertheit und Schwer-
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fällig keit absolut nicht beseitigt werden. Viel zu viel Arbeitsaufwand
und Zeit verschlang der Formularenmoloch. Zu- und Rücksende-Schrei-
ben, Buchungen und unvermeidliche Nachkontrollen waren für jede
Buchbestellung oder Sendung notwendig, denn es fehlte der Schweiz
immer noch die wesentliche Voraussetzung für den unkomplizierten
Leihverkehr: der eigene Leihschein. Die Erfahrungen des Auslan-
des und der Gebrauch des inzwischen eingeführten internationalen
Leihformulare8 zeigten klar die auch für uns mögliche Lösung. Aus
der Notwendigkeit, für diese wichtige und von immer größeren
Benützerkreisen beanspruchten Büchervermittlung den Arbeitsauf-
wand auf ein Mindestmaß zu reduzieren, ist der schweizerische
Leihschein geschaffen worden. Der von Dr. H. Großer in den Nach-
richten vom Mai 1951 beschriebene Leihschein ist eine Weiterent-
wicklung ähnlicher Formulare. Absolut neu ist der angefügte Spe-
ditionstalon D. Da er alles enthält, was für die Spedition und für
den Empfänger maßgebend ist, ersetzt er die bunte Vielfalt der
Begleitschreiben. Trotz oder wegen seiner Einfachheit eignet er sich
während der Dauer der Entleihung auch zur Terminkontrolle. So
dient er gleichermaßen und nacheinander für 3 Phasen im Arbeits-
prozeß des interurbanen Leihverkehrs :

1. Als Speditions/ormuZar, indem er der Sendung beigefügt wird.
2. Zur TermZnZcoratroZZe, indem er nach den Rücksendedaten in einer

Terminkartei deponiert, und
3. als Ritc/csencZe/or/nuZar, indem er mit dem Stempel „Rücksen-

dung" der Rückspedition wiederum beigelegt wird.
Da dieser Talon aber ein Stück der Originalbestellung ist, wird

die entleihende Bibliothek durch die vorgedruckte Kontrollnummer
leicht ihren Benützer eruieren können. Ebenso klar gestaltet sich
dann die Rücksendung, denn durch diesen Teil der Originalbestel-
lung kann die Tilgung in der verleihenden Bibliothek bedeutend
rascher und genauer erfolgen, als durch besondere Rücksendefor-
mulare. Auf diese Weise lassen sich viele Ab- und Umschreibungen
und damit auch wieder mögliche Ungenauigkeiten oder gar Fehler
vermeiden. Das Ergebnis ist : weniger Papier, weniger Arbeit und
größere Genauigkeit.

Durch die Einführung des schweizerischen Leihscheines ist nun
den Bibliotheken der Weg zur gründlichen arbeitstechnischen Reor-
ganisation des interurbanen Leihverkehrs geebnet worden, denn der
Umstand, daß mit einem einzigen Formular der ganze Leihvorgang
geregelt werden kann, gestattet wesentliche Vereinfachungen. Es sei
noch einmal klar festgehalten, daß in Basel für alle Registratur-
arbeiten nunmehr der interurbane Leihschein bzw. der Durchschlag
(Kopie unserer Bestellung) verwendet wird und damit jeder Um-
weg über irgend ein Leihbuch ausgeschlossen bleibt. Dieser Schein,
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(resp. Kopie) einmal geschrieben und vielfach verwendet, erübrigt
uns jede weitere Buchung.

Der Einlösung eines Versprechens dient die nachfolgende Be-
Schreibung der Arbeitsweise in der ÜB Basel, wobei ich natürlich
davon überzeugt bin, daß an verschiedenen Bibliotheken bereits
zweckmäßige Lösungen gefunden und eingeführt worden sind.

Benützten wir noch bis vor kurzer Zeit für unsere Registratur-
arbeiten
1. Bestellregister
2. Journal unserer Entleihung aus anderen Bibliotheken.
3. Dossier der Korrespondenz für die Entleihung (Begleitschreiben).
4. Bibliothekenkartothek der Verleihung an andere Bibliotheken.
5. Journal unserer Verleihung.
6. Dossier der Korrespondenz für die Verleihung (auswärtige Be-

Stellungen).
7. Signaturenalphabet,
so bedienen wir uns heute folgender Karteien :

1. ßesteZZreg-ister. Unter der Bestellnummer Kontrollnummer
des interurbanen Leihscheines) werden hier bis zum Eintreffen
der Antwort, Durchschlag unserer Bestellung, Basler-Leihschein
und Mitteilungskarte (Postkarte zur Mitteilung an den Benützer
nach Eintreffen des Buches) deponiert.

2a. ßifcZiot/ieZcenfcartot/ie/c für Entleihung. Die Durchschläge unserer
Bestellungen sind hier unter den verleihenden Bibliotheken in
chronologischer Reihenfolge abgelegt.

2b. idem als Tilgungskontrolle nach erfolgter Rücksendung.
3. Terminfcartei. Unter dem Fälligkeitsdatum wird hier, zur Über-

wachung der Leihfrist, der Speditionstalon D bis zur Rückspedi-
tion deponiert.

4a. BiZdiof/ieZcenZcartotZiefc für Verleihung. Unter den bestellenden
Bibliotheken sind hier die Leihscheinteile A/B nach unserem
Schema des Signaturenalphabetes eingeordnet.

4b. idem als Tilgungskontrolle beim Rückerhalt unseres Leihgutes.
5. SignatureraaZpßabet. Im Gesamtalphabet unserer Signaturen ver-

liehener Werke wird auch der Talon C eingereiht.

E/itZeZZumg'

Entsprechend der Zentralisation des gesamten Ausleihgeschäftes
in unserer Bibliothek, ist der interurbane Leihverkehr eng der
internen Arbeitsweise angepaßt. Das Mittel zur Buchbestellung durch
den Benützer bleibt in jedem Falle der Basler-Leihschein, dem die
Besteller bei Bücherbestellungen aus auswärtigen Bibliotheken pro
Leihschein je eine von ihnen präparierte Mitteilungskarte (s. o.)



51

plus 10 Rp. Portospesen beilegen. Die von uns geprüfte und biblio-
graphisch ergänzte Bestellung übertragen wir auf den schweizeri-
sehen Leihschein mit Durchschlag des Teiles A/B. Mit dem Datum
des Bestelltages versehen, deponieren wir Durchschlag, Basler-Leih-
schein und Mitteilungskarte bis zum Eintreffen des bestellten Werkes
oder der Antwort im Bestellregister (1). Indem wir aber die Kon-
troll-Nummer vom interurbanen Leibschein auf unseren Durchschlag
übertragen haben, besitzen wir ein nach den Kontroll-INummern
geordnetes, chronologisches Bestellregister.

Ist die Suchaktion positiv, so entnehmen wir nach der aus dem
Speditionstalon ersichtlichen Kontroll-Nummer unserem Bestellre-
gister (1) die entsprechenden Formulare. Der vorhandene Basler-
Leihschein erhält nun zugleich mit dem Durchschlag die Ergänzungs-
einträge (ausleihende Bibliothek, Signatur, Bandangaben etc.) wobei
erst jetzt der Name des Benützers und event, weitere Bemerkungen
wie: Leihfristen, Portospesen, Wertangaben usw. auf den Durchschlag
übertragen werden müssen. Nach Unterstreichung des zutreffenden
Textes auf der Mitteilungskarte wird diese dann dem Benützer zu-
geschickt. Zur Überwachung der Leihfristen wird der Speditionstalon
in der Terminkartei (3) unter dem Fälligkeitsdatum abgelegt, doch
ist vorher dieses Datum auf unserem Basler-Leihschein ebenfalls
vermerkt worden. Die erste Phase der Entleihung ist abgeschlossen,
wenn der Durchschlag in der Bibliothekenkartothek der Entleihung
(2a) eingereiht ist. Haben Benützer auswärtige Bücher zuriickge-
bracht, oder werden mit Hilfe der Terminkontrolle überfällige
Werke zurückgerufen, so beginnt die Tilgungsarbeit. Nach dem
Löschen des Basler-Leihscheines entnehmen wir der Terminkontrolle
(3) den Speditionstalon und dem Bibliothekenregister (2a) den
Durchschlag. Beide Formulare erhalten dieselben Rücksendevermerke.
Der Speditionstalon leitet die Rücksendung, und in der Bibliothe-
kenkartothek für erledigte Rücksendungen (2b) wird der ausgeschie-
dene Durchschlag endgültig abgelegt.

Fer/ei/iurcg-

Wie die meisten Bibliotheken, ordnen wir unsere Leihschein-
teile für ausgeliehene Werke 1. im Benützerregister, 2. im Signa-
turenalphabet. Genau so, unter möglichster Anpassung an die beste-
henden internen Kontrollen, halten wir es auch mit dem quittier-
ten interurbanen Leihschein, wenn wir nach der Eintragung unserer
Signaturen etc., den Teil A/B im Bibliothekenregister der Sendun-

gen an Auswärtige (4a) ablegen und den Talon C dem Signaturen-
aiphabet (5) einverleiben. Geben wir gleichzeitig das bestellte Werk
mit dem Speditionstalon D, welcher ja die Verleihkonditionen ent-
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hält, zum Versand, so sind für uns tatsächlich schon alle Ausleih-
formalitäten erfüllt. Zur Tilgung beim Rückerhalt unseres Leihgutes
brauchen wir wieder den beigelegten Speditionstalon, um den Leih-
scheinteil A/B und den Signaturentalon C ausziehen zu können.
Unabgetrennt, aber durchgestrichen, und mit dem Rückgabedatum
versehen findet der Teil A/B in der Bibliothekenkartothek für
getilgte Bestellungen (4b) endgültig seinen Platz. Für allfällige
Rückfragen und für die Jahresstatistik besitzen wir damit die besten
Unterlagen.

Die Bibliothekenkartotheken anstelle von Leihbüchern vermit-
teln uns zu jedem gewünschten Zeitpunkt den effektiven Bestand
der Entleihung von und nach auswärts. Es liegt bestimmt im Inter-
esse einer Bibliotheksleitung in Auswertung der Tilgungskontrolle
(2b) genau feststellen zu können, welche Werke aus anderen Bib-
liotheken während eines Jahres benötigt wurden, denn so lassen
sich zweifellos eventuelle Lücken in den eigenen Bücherbeständen
erkennen und ausfüllen.

Benützen wir aus statistischen Gründen schlußendlich beide
Tilgungskontrollen (2b und 4b), so erhalten wir leicht über das
„Soll und Haben" unseres Leihverkehrs detaillierte Auskunft und
der Statistiker die gewünschten Endresultate.

Galt der interurbane Leihverkehr als gut ausgebaut, so ist heute
hinzuzufügen, daß er dank dem schweizerischen Leihschein auch
gut organisiert ist.

Ferien- und Revisionszeiten der Schweizerischen Bibliotheken 1952
Alphabetisch

Aarau KtB 16. 6.— 5. 7. 1952 Lugano BC (Rev.) 1. 7.—15. 7. 1952
Basel UB 28. 7.— 9. 8. 1952 Lugano BC (Fer.)| 1. 8.— 1. 8. 1952

Bern SLB 30. 6.-26. 7. 1952 Luzern ZB 4. 8.—16. 8. 1952

Bern StB 1. 9.— 7. 9. 1952 Neuchâtel BV 16. 7.— 5. 8. 1952

Bern SVB 1. 1.—15. 1. 1953 ölten StB 14. 7.— 9. 8. 1952

Biel StB 14. 7.— 9. 8. 1952 St. Gallen StB 21. 7.—16. 8. 1952

Chur KtB 28. 7.—16. 8. 1952 St. Gallen StiB 15. 5.— 2. 6. 1952

Frauenfeld KtB 14. 7.— 9. 8. 1952 St. Gallen StiB 9. 10.—19. 10. 1952

Fribourg BC (Rev.) Schaffhausen StB 7. 7.— 2. 8. 1952

7. 7.—12. 7. 1952 Schwyz KtB 11. 8.-27. 8. 1952

Fribourg BC (int.) 1. 8.—31. 8. 1952 Sion BC 20. 7.—20. 8. 1952

Genève BPU (Rev.) Solothurn ZB 21. 7.— 2. 8. 1952

11. 8.—31. 8. 1952 Winterth ur StB 14. 7.— 2. 8. 1952

Genève BPU (int.) Zürich ZB (Rev.) 28. 7.—16. 8. 1952

ca. 14. 7.—31. 8. 1952 Zürich ZB (int.) 21. 7.—16. 8. 1952

La Chaux-de-Fonds BV Zürich ETH ca. 20. 12.— 5. 1. 1953

28. 7.— 9. 8. 1952 Zürich Bwl 14. 7.— 2. 8. 1952

Lausanne BCU 21. 7.— 2. 8. 1952 Zürich Pe 21. 7.— 9. 8. 1952

Lausanne BCU (int.) Zürich SSA 21 7.—16. 8. 1952

i. 7.— 2. 8. 1952 Zug StB 16. 8.—31. 8. 1952
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troll-Nuramer vom interurbanen Leihschein auf unseren Durchschlag
übertragen haben, besitzen wir ein nach den Kontroll-Nummern
geordnetes, chronologisches Bestellregister.

Ist die Suchaktion positiv, so entnehmen wir nach der aus dem
Speditionstalon ersichtlichen Kontroll-Nummer unserem Bestellre-
gister (1) die entsprechenden Formulare. Der vorhandene Basler-
Leihschein erhält nun zugleich mit dem Durchschlag die Ergänzungs-
eintrage (ausleihende Bibliothek, Signatur, Bandangaben etc.) wobei
erst jetzt der Name des Benutzers und event, weitere Bemerkungen
wie: Leihfristen, Portospesen, Wertangaben usw. auf den Durchschlag
übertragen werden müssen. Nach Unterstreichung des zutreffenden
Textes auf der Mitteilungskarte wird diese dann dem Benützer zu-
geschickt. Zur Überwachung der Leihfristen wird der Speditionstalon
in der Terminkartei (3) unter dem Fälligkeitsdatum abgelegt, doch
ist vorher dieses Datum auf unserem Basler-Leihschein ebenfalls
vermerkt worden. Die erste Phase der Entleihung ist abgeschlossen,
wenn der Durchschlag in der Bibliothekenkartothek der Entleihung
(2a) eingereiht ist. Haben Benützer auswärtige Bücher zuriickge-
bracht, oder werden mit Hilfe der Terminkontrolle überfällige
Werke zurückgerufen, so beginnt die Tilgungsarbeit. Nach dem
Löschen des Basler-Leihscheines entnehmen wir der Terminkontrolle
(3) den Speditionstalon und dem Bibliothekenregister (2a) den
Durchschlag. Beide Formulare erhalten dieselben Rücksendevermerke.
Der Speditionstalon leitet die Rücksendung, und in der Bibliothe-
kenkartothek für erledigte Rücksendungen (2b) wird der ausgeschie-
dene Durchschlag endgültig abgelegt.

FerZeihitng

Wie die meisten Bibliotheken, ordnen wir unsere Leihschein-
teile für ausgeliehene Werke 1. im Beniitzerregister, 2. im Signa-
turenalphabet. Genau so, unter möglichster Anpassung an die beste-
henden internen Kontrollen, halten wir es auch mit dem quittier-
ten interurbanen Leihschein, wenn wir nach der Eintragung unserer
Signaturen etc., den Teil A/B im Bibliothekenregister der Sendun-
gen an Auswärtige (4a) ablegen und den Talon C dem Signaturen-
aiphabet (5) einverleiben. Geben wir gleichzeitig das bestellte Werk
mit dem Speditionstalon D, welcher ja die Yerleihkonditionen ent-
hält, zum Versand, so sind für uns tatsächlich schon alle Ausleih-
formalitäten erfüllt. Zur Tilgung beim Rückerhalt unseres Leihgutes
brauchen wir wieder den beigelegten Speditionstalon, um den Leih-
scheinteil A/B und den Signaturentalon C ausziehen zu können.
Unabgetrennt, aber durchgestrichen, und mit dem Rückgabedatum
versehen findet der Teil A/B in der Bibliothekenkartothek für
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plus 10 Rp. Portospesen beilegen. Die von uns geprüfte und biblio-
graphisch ergänzte Bestellung übertragen wir auf den schweizeri-
sehen Leihschein mit Durchschlag des Teiles A/B. Mit dem Datum
des Bestelltages versehen, deponieren wir Durchschlag, Basler-Leih-
schein und Mitteilungskarte bis zum Eintreffen des bestellten Werkes
oder der Antwort im Bestellregister (1). Indem wir aber die Kon-
getilgte Bestellungen (4b) endgültig seinen Platz. Für allfällige
Rückfragen und für die Jahresstatistik besitzen wir damit die besten
Unterlagen.

Die Bibliqthekenkartotheken anstelle von Leihbüchern vermit-
teln uns zu jedem gewünschten Zeitpunkt den effektiven Bestand
der Entleihung von und nach auswärts. Es liegt bestimmt im Inter-
esse einer Bibliotheksleitung in Auswertung der Tilgungskontrolle
(2b) genau feststellen zu können, welche Werke aus anderen Bib-
liotheken während eines Jahres benötigt wurden, denn so lassen
sich zweifellos eventuelle Lücken in den eigenen Bücherbeständen
erkennen und ausfüllen.

Benützen wir aus statistischen Gründen schlufiendlich beide
Tilgungskontrollen (2b und 4b), so erhalten wir leicht über das
„Soll und Haben" unseres Leihverkehrs detaillierte Auskunft und
der Statistiker die gewünschten Endresultate.

Galt der interurbane Leihverkehr als gut ausgebaut, so ist heute
hinzuzufügen, daß er dank dem schweizerischen Leihschein auch
gut organisiert ist.

Ferien- und Revisionszeiten der Schweizerischen Bibliotheken 1952

Aarau KtB 16. 6.— 5. 7. 1952 Lugano BC (Rev.) 1. 7.—15. 7. 1952

Basel UB 28. 7.— 9. 8. 1952 Lugano BC (Fer.) 1. 8.— 1. 8. 1952

Bern SLB 30. 6.-26. 7. 1952 Luzern ZB 4. 8.—16. 8. 1952

Bern StB 1. 9.— 7. 9. 1952 Neuchâtel BY 16. 7.— 5. 8. 1952

Bern SVB 1. 1.—15. 1. 1953 Ölten StB 14. 7.— 9. 8. 1952

Biel StB 14. 7.— 9. 8. 1952 St. Gallen StB 21. 7.—16. 8. 1952

Chur KtB 28. 7.—16. 8. 1952 St. Gallen StiB 15. 5.— 2. 6. 1952

Frauenfeld KtB 14. 7.— 9. 8. 1952 St. Gallen StiB 9. 10.—19. 10. 1952

Fribourg BC (Rev.) Schaffhausen StB 7. 7J— 2. 8. 1952

7. 7.—12. 7. 1952 Schwyz KtB 11. 8.-27. 8. 1952

Fribourg BC (int.) 1. 8.—31. 8. 1952 Sion BC 20. 7.—20. 8. 1952

Genève BPU (Rev.) Solothurn ZB 21. 7.— 2. 8. 1952

11. 8.—31. 8. 1952 Winterthur StB 14. 7.— 2. 8. 1952

Genève BPU (int.) Zürich ZB (Rev.) 28. 7.—16. 8. 1952

ca. 14. 7.—31. 8. 1952 Zürich ZB (int.) 21. 7.—16. 8. 1952

La Chaux-de-Fonds BV Zürich ETH ca. 20. 12.— 5. 1. 1953

28. 7.— 9. 8. 1952 Zürich Bwl 14. 7.— 2. 8. 1952

Lausanne BCU 21. 7.— 2. 8. 1952 Zürich Pe 21. 7.— 9. 8. 1952

Lausanne BCU (int.) Zürich SSA 21 7.—16. 8. 1952

1. 7.— 2. 8. 1952 Zug StB 16. 8.—31. 8. 1952
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C/trortoZogisc/i
St. Gallen StiB 15. 5.— 2. 6. 1952 Zürich Pe 21. 7.— 9. 8. 1952
Aarau IvtB 16. 6.— 5. 7. 1952 St. Gallen StB 21. 7.—16. 8. 1952
Bern SLB 30. 6.-26. 7. 1952 Zürich ZB (int.) 21. 7.—16. 8. 1952

Lugano BC (Rev.) 1. 7.—15. 7. 1952 Zürich SSA 21 7.—16. 8. 1952
Lausanne BCU (int.) Basel UB 28. 7.— 9. 8. 1952

1. 7.— 2. 8. 1952 La Chaux-de-Fonds BV
Fribourg BC (Rev.) 28. 7.— 9. 8. 1952

7. 7.—12. 7. 1952 Chur KtB 28. 7.—16. 8. 1952
Schaffhausen StB 7. 7j- 2. 8. 1952 Zürich ZB (Rev.) 28. 7.—16. 8. 1952
Biel StB 14. 7.— 9. 8. 1952 Lugano BC (Fer.) 1. 8.— 1. 8. 1952
Winterthur StB 14. 7.— 2. 8. 1952 Fribourg BC (int.) 1. 8.1—31. 8. 1952
Frauenfeld KtB 14. 7.— 9. 8. 1952 Luzern ZB 4. 8.—16. 8. 1952

Olten StB 14. 7.— 9. 8. 1952 Schwyz KtB 11. 8.-27. 8. 1952
Zürich Bwl 14. 7.— 2. 8. 1952 Genève BPU (Rev.)
Genève BPU (int.) 11. 8.—31. 8. 1952

ca. 14. 7.—31. 8. 1952 Zug StB 16. 8.—31. 8. 1952
Neuchâtel BV 16. 7.— 5. 8. 1952 Bern StB 1. 9.— 7. 9. 1952
Sion BC 20. 7.—20. 8. 1952 St. Gallen StiB 9. 10.—19. 10. 1952
Lausanne BCU 21. 7.— 2. 8. 1952 Zürich ETH ca. 20. 12.— 5. 1. 1953
Solothurn ZB 21. 7.— 2. 8. 1952 Bern SVB 1. 1.—15. 1. 1953

ECHOS

Schweiz

VSB — Statistischer Aasschuß

In einer Sitzung wurden die Er-
gebnisse der Diskussion vom 15.

März 1952, zu der alle an der Biblio-
thekstatistik beteiligten Bibliothe-
ken eingeladen worden waren, durch-
besprochen. Der Ausschuß hat die
wichtigsten Punkte in einem Merk-
blatt zusammengefaßt, das allen Bi-
bliotheken zugestellt wurde. Es bleibt
zu hoffen, daß diese nun durch ein
raches Einsenden ihrer möglichst
vollständigen Unterlagen zur weite-
ren Vervollkommnung der Schweize-
rischen Bibliothekstatistik beitra-
gen.

Berne, Bibliothèque nationale

Comme chaque année, les biblio-
thèques suisses recevront le rapport
de la B. N. Elles y trouveront men-

— Suisse

tionnés les faits saillants de l'exerci-
ce 1951. Entr'autres le fonds Rilke,
don important de Mme Wunderly-
Volkart, exposé actuellement jusqu'au
31 mai. A noter un événement capi-
tal, la publication du Répertoire du
Livre suisse 1948—1950. Au chapitre
du personnel, il convient de relever
le départ de M. Hermann Großer,
nommé chancelier d'Etat du canton
d'Appenzell, Rhodes intérieures. M.
Großer était chargé du catalogue col-
lectif des bibliothèques suisses depuis
1942. Avec lui ce catalogue prit une
extension considérable. C'est lui éga-
lement qui prit en main la prépara-
tion du RPA Toutes nos bibliothè-
ques ont bénéficié de ses services,
toutes aussi souhaitent au nouveau
chancelier d'Appenzell une pleine sa-
tisfaction dans sa nouvelle tâche.

By.
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